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Gutachten zum Schutz der

Das besondere Schutzbedürfnis
von Kindern und Jugendlichen

personenbezogenen
Daten Minderjähriger



Das Gutachten

• Inhalt: Praxisfragen zur Verarbeitung von
personenbezogenen Daten von Kindern und
Jugendlichen

• Schwerpunkt: Ehrenamtliches Engagement und
Vereine

• Ausgeklammert: Altersverifikation, Dienste der
Informationsgesellschaft, Social Media und
„smartes“ Spielzeug

• Ergänzend: Handlungsempfehlungen, Use Cases,
Checkliste für Betroffenenrechte

Gegenstand und Schwerpunkt
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Minderjährige in der DSGVO

• ErwG 38: „Kinder verdienen bei ihren
personenbezogenen Daten besonderen Schutz (…)“

• Begriff des Kindes nicht legaldefiniert – es wird auf die
Definition der UN-Kinderrechtskonvention
zurückgegriffen

• Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f) „insbesondere dann, wenn es
sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt“

• Art. 8: Einwilligung in Dienste der
Informationsgesellschaft

• Art. 12 Abs. 1 S. 1 „dies gilt insbesondere für
Informationen, die sich speziell an Kinder richten“

Besonderer Schutz oder Nebensache?
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» Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich
eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese
Meinung in allen das Kind berührenden
Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen
die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend
seinem Alter und seiner Reife.

Art. 12 Abs. 1 UN-Kinderrechtskonvention
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Verträge mit Minderjährigen
Rechtsgrundlagen



Verträge mit Minderjährigen

• Wirksamkeit des Vertrages richtet sich nach dem jeweils
anwendbaren nationalen Recht

• Nationale Regelungen zur Geschäftsfähigkeit gelten unabhängig von
Einwilligungsfähigkeit, vgl. Art. 8 Abs. 3 DSGVO

• § 107ff. BGB
• Beschränkt geschäftsfähig
- Lediglich rechtlich vorteilhafte Geschäfte oder
- Bewirken mit eigenen Mitteln (Taschengeld) oder
- Zustimmung der Eltern (Träger der elterlichen Sorge)

• Liegt bereits in der Verarbeitung personenbezogener Daten ein
rechtlicher Nachteil?

Wer darf Verträge schließen?
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Verträge mit Minderjährigen

• Angelegenheiten des täglichen Lebens: ein Elternteil
genügt
- Inanspruchnahme von Nachhilfe
- Freizeitgestaltung / Hobbies (soweit nicht gefährlich/negative
Auswirkung auf Schule)

- Teilnahme Klassenfahrt
• Bei Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung: beide
Elternteile
- Schüleraustausch
- Auswahl Schule
- Persönlichkeitsrecht: Fotos, Videos, Audios!

Ist die Zustimmung beider Eltern erforderlich?



Verträge mit Minderjährigen

• Was ist ein Vertrag? Weit auszulegen, z.B. auch
- Teilnahme an einem Programm
- Inanspruchnahme einer Beratung
- Mitgliedschaft im Verein

• Wer muss der Vertragspartner sein?
- Nach DSGVO “Vertrag, dessen Vertragspartei die betroffene
Person ist”

- Problem: Vertrag mit Eltern? In dem Fall Zustimmung des Kindes
erforderlich?

• Was ist für die Durchführung des Vertrages erforderlich?
• Weitergabe an Dritte?

Weitere Fragen
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Verträge mit Minderjährigen

• Vereinbarung über Lernförderangebote
- Vertragspartner?
- Rein rechtlich vorteilhaft?
- Besondere Kategorien: Einwilligung

• Vereinsmitgliedschaft
- Vertragspartner?

• Sonderfall: Beratungsangebote für Minderjährige bei Konflikten mit
Eltern
- ErwG 38: Keine Einwilligung der Eltern erforderlich
- Stützt man das Angebot aber auf den (deutlich passenderen) Art.
6 Abs. 1 Uabs. 1 lit. b) kommt es auf Geschäftsfähigkeit an

Praxisbeispiele
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Einwilligung
Rechtsgrundlagen



Einwilligung

• Geregelt nur für Dienste der Informationsgesellschaft (Art. 8
DSGVO): ab 16 Jahren

• Im Übrigen: Einwilligungsfähigkeit
- Individuell zu beurteilen nach Einsichtsfähigkeit
- Keine Regelaltersgrenze
- Auch abhängig von Art der Verarbeitung

• Einwilligung beider Eltern erforderlich?
- Wie oben zum Vertrag

• Einwilligung Eltern UND Kind?
- Recht am eigenen Bild: Doppelzuständigkeit
- Grundrechte, UN-Kinderrechtskonvention

Wer darf einwilligen?
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Einwilligung

• Einwilligungsfähigkeit möglicherweise früher als
Geschäftsfähigkeit

• Minderjährige können z.B. gem. Art. 8 DSGVO über die
Einwilligungsfähigkeit für eingriffsintensive
Datenverarbeitungen verfügen, nicht aber über die
Geschäftsfähigkeit, einen ausgewogenen Vertrag mit
geringerer datenschutzrechtlicher Eingriffsintensität
(Erforderlichkeit!) abzuschließen

• Bei mehreren Rechtsgrundlagen in einem einheitlichen
Kontext können unterschiedliche Altersgrenzen greifen

Wertungswidersprüche?
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Einwilligung

• Mentoring-Projekt
- Besondere Kategorien z.B. Allergien, Förderbedarf

• Förderangebot
- Förderbedarf

• Foto-/Video-/Audioaufnahmen

Praxisbeispiele

13



Berechtigte Interessen
Rechtsgrundlagen



» Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens
eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: (…)

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten
Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten
erforderlich, sofern nicht die Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen
Person, die den Schutz personenbezogener Daten
erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es
sich bei der betroffenen Person um ein Kind
handelt.

Art. 6 Abs. 1 Uabs. 1 lit. f) DSGVO
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Berechtigte Interessen

• Berechtigte Interessen auf Seiten des Verantwortlichen
bestimmen

• Erforderlichkeit der Verarbeitung
• Abwägung der Interessenabwägung
- z.B. Übereinstimmung mit Interessen des Kindes
- i.d.R. nicht bei Nutzungsprofilen
- sehr hoher Schutzbedarf

Die Interessenabwägung
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